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Protokoll der öffentlichen 4. Sitzung des Gemeinderats Rudelzhausen im Jahr 2026 vom 
20.04.2026 im Sitzungssaal des Rathauses Rudelzhausen 
 
Soweit in diesem Protokoll das generische Maskulinum verwendet wird, schließt dies stets 
auch die weibliche und die andersgeschlechtliche Form gleichberechtigt ein. 
 
Beginn:  19:30 Uhr Ende:  20:00 Uhr 
 
Anwesend: Von den 17 Mitgliedern sind 16 anwesend. 
 
 
Neben den Gemeinderatsmitgliedern sind sechs Zuhörer/innen und Herr Lorenz vom Freisin-
ger Tagblatt anwesend. Außerdem ist Frau Zaira Waris, VFA-K-Auszubildende in der Gemein-
deverwaltung, anwesend. 
 
Die Sitzung findet unter dem Vorsitz des Ersten Bürgermeisters Michael Krumbucher statt. Der 
Erste Bürgermeister stellt fest, dass zu der anberaumten Gemeinderatssitzung alle Mitglieder 
ordnungsgemäß geladen und dass Zeit, Ort und Tagesordnung für die öffentliche Sitzung ge-
mäß Art. 52 Abs. 1 Satz 1 Gemeindeordnung (GO) ortsüblich bekannt gemacht wurden. Das 
Gremium erhebt keine Einwände gegen die Tagesordnung. 
 
 
1. Erledigungs- und Sachstandsbericht zur öffentlichen 3. Gemeinderatssitzung des 

Jahres 2026 vom 23.03.2026 

Auf die Ausführungen in der Vorlage wird verwiesen. 
 

2. Genehmigung des Protokolls zur öffentlichen 3. Gemeinderatssitzung des Jahres 
2026 vom 23.03.2026 

Der Ladung war eine Kopie des Protokolls beigefügt. Das Protokoll ist vom Gemeinderat zu 
genehmigen, siehe Art. 54 Abs. 2 Gemeindeordnung (GO). 
 

 
 

3. Bauanträge – Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens 

Es sind keine Bauanträge eingegangen. 
 

4. Feststellung der gemeindlichen Jahresrechnung 2025 und Beschluss über die Ent-
lastung 

Beschluss: 
 
Das Protokoll wird ohne Einwände genehmigt. 
 
Ergebnis: 16 : 0 Beschlussbuchnummer 27 / 2026 
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Am 30.03.2026 erfolgte die örtliche Rechnungsprüfung durch den Rechnungsprüfungsaus-
schuss für das Haushaltsjahr 2025. Der Ausschussvorsitzende, GR Walter, berichtet über das 
Ergebnis der Prüfung. Der Erste Bürgermeister bezieht Stellung zu den Berichtspunkten. Ge-
mäß Art. 102 Abs. 3 Satz 1 GO ist es erforderlich, dass der Gemeinderat alsbald nach der 
Durchführung der örtlichen Rechnungsprüfung die Jahresrechnung in öffentlicher Sitzung fest-
stellt und über die Entlastung beschließt. Von der Beratung und Beschlussfassung über die 
Entlastung sind der Erste Bürgermeister sowie Gemeinderatsmitglied Anita Fichtner nach Art. 
49 Abs. 1 Satz 1 GO wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossen. 
 
Die Jahresrechnung 2025 stellt sich wie folgt dar: 
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GR Walter führt sinngemäß aus, dass die Stichprobenüberprüfung bei der örtlichen Rech-
nungsprüfung 2025 nichts Gravierendes ergeben habe. Es gab keine Prüfungsbeanstandun-
gen. Zu den Prüfungsfeststellungen und der Reaktion darauf wird folgende Übersicht vorge-
stellt: 
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5. Neuerlass der Mittagsbetreuungssatzung 

Die Gemeinde Rudelzhausen betreibt eine Mittagsbetreuung als öffentliche Einrichtung an der 
Grundschule Rudelzhausen. Die Mittagsbetreuungssatzung soll mit Wirkung zum neuen 
Schuljahr 2026/27 neuerlassen werden. Der Gemeinderat erhielt den Satzungsentwurf mit den 
markierten Änderungen vor der Sitzung per E-Mail. Neben kleineren redaktionellen Änderun-
gen geht es um folgende Anpassungen: 
 
➢ § 3 regelt die Aufnahme der Kinder in die Mittagsbetreuung und beinhaltet bislang in sei-

nem Absatz 2 den Satz „Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme besteht nicht.“. Dieser Satz 
soll ersatzlos gestrichen werden, um widersprüchliche Aussagen zum Anspruchsverhältnis 
zu vermeiden. Ab dem 01.08.2026 wird stufenweise bundesweit ein Rechtsanspruch auf 
Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter eingeführt, zunächst für die Erstklässler 
im Schuljahr 2026/27, und weiter bis zum Schuljahr 2029/30 für alle Kinder der 1. bis 4. 
Klassenstufe. Damit wird der Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tages-
einrichtung für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Ende der Grund-
schulzeit verlängert. Der Rechtsanspruch ist bundesgesetzlich im Ganztagsförderungsge-
setz (GaFöG) geregelt.1 Der Rechtsanspruch wird im Achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII) 
geregelt und sieht einen Betreuungsumfang von acht Stunden an allen fünf Werktagen vor. 
Die Unterrichtszeit wird angerechnet. Der Rechtsanspruch gilt auch in den Ferien, dabei 
können Länder eine Schließzeit bis maximal vier Wochen regeln.2 Adressat des Rechts-
anspruchs sind die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Das sind in Bayern ge-
mäß Art. 15 Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) die Land-

 
1 https://www.stmas.bayern.de/ganztagsbetreuung/rahmenbedingungen/index.php, aufgerufen am 
01.04.2026. 
2 https://www.bmbfsfj.bund.de/bmbfsfj/ministerium/gesetze/gesetz-rechtsanspruch-ganztagsbetreu-
ung-grundschulen-178966, aufgerufen am 01.04.2026. 

Beschluss 1: 
 
Die Jahresrechnung für das Jahr 2025 wird gemäß Art. 102 Abs. 3 Satz 1 GO mit den 
vorgenannten Zahlen festgestellt. 
 
Ergebnis: 16 : 0 Beschlussbuchnummer 28 / 2026 

Beschluss 2: 
 
Gemäß Art. 102 Abs. 3 Satz 1 GO wird für die Jahresrechnung 2025 aufgrund des Ergeb-
nisses der örtlichen Rechnungsprüfung Entlastung erteilt. 
 
Ergebnis: 14 : 0 Beschlussbuchnummer 29 / 2026 
(Erster Bürgermeister Krumbucher und GR Fichtner persönlich beteiligt) 

https://www.stmas.bayern.de/ganztagsbetreuung/rahmenbedingungen/index.php
https://www.bmbfsfj.bund.de/bmbfsfj/ministerium/gesetze/gesetz-rechtsanspruch-ganztagsbetreuung-grundschulen-178966
https://www.bmbfsfj.bund.de/bmbfsfj/ministerium/gesetze/gesetz-rechtsanspruch-ganztagsbetreuung-grundschulen-178966
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kreise und kreisfreien Gemeinden. Dies gilt für Unterrichts- und Ferienzeiten gleicherma-
ßen. Es ist daher kommunale Aufgabe im eigenen Wirkungskreis, bei Bedarf ein rechtsan-
spruchserfüllendes Ferienangebot bereitzustellen.3 Der Anspruch muss allerdings nicht 
von einer einzigen Einrichtung allein erfüllt werden. Es ist auch denkbar, z. B. insbesondere 
die Ferienbetreuung mit anderen Angeboten außerhalb der bestehenden Mittagsbetreu-
ung, die ja gemäß der Satzung und der Praxis bisher nur an Schultagen angeboten wird, 
abzudecken. Der Zugang zur bestehenden Einrichtung der Mittagsbetreuung kann und 
muss auch weiterhin mit der Satzung geregelt werden, insbesondere die Frage des Um-
gangs mit Kapazitätsengpässen sowie Aufnahme- und Ausschlussvoraussetzungen. Die 
vorhandenen Satzungsregelungen hierzu sollen dementsprechend bestehen bleiben und 
werden von der Streichung des Satzes, dass ein Anspruch nicht besteht, nicht berührt. 

➢ In § 3 Abs. 5 soll die Regelung aufgenommen werden, dass die Anmeldung für einen Be-
treuungsplatz unberücksichtigt bleiben kann, wenn die Anmeldedaten, insbesondere für 
Notfälle, unvollständig sind. Die Regelung sieht die pflichtgemäße Ermessensausübung 
der Gemeinde vor. Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass trotz genauer Be-
schreibung und Ausgestaltung der Formblätter immer wieder erforderliche Angaben feh-
len. Besonders wichtig sind die Informationen und Kontaktdaten für Notfälle. 

➢ In § 4 Abs. 2 sollen die Öffnungs- bzw. Abholzeiten entsprechend der bisherigen Praxis 
konkreter benannt werden, als dies bislang in der Satzung der Fall war. Damit wird mehr 
Transparenz geschaffen. Eine Änderung der tatsächlichen Buchungsmöglichkeiten ist da-
mit nicht verbunden, weil lediglich die bestehende Praxis in der Satzung beschrieben wer-
den soll. 

➢ § 6 regelt die Ausschlusstatbestände. Es soll ein neuer Absatz 3 aufgenommen werden, 
der klarstellt, dass sich ein Ausschluss auch auf folgende Schuljahre erstrecken kann. Die 
Entscheidung darüber hat die Gemeinde im pflichtgemäßen Ermessen zu treffen. Insbe-
sondere bei mehrfachen oder aufgehäuften Zahlungsrückständen, betreffend die Einrich-
tungsgebühren, oder bei Gefährdungen anderer Kinder oder des Personals durch ein Kind 
kann ein Ausschluss, der sich nur auf ein laufendes Schuljahr, ggf. nur auf ein paar Monate 
oder Wochen, erstreckt, als wirkungslos herausstellen. Ausschlüsse können auch jetzt 
schon im pflichtgemäßen Ermessen über das jeweils laufende Schuljahr hinaus verfügt 
werden. Aber der geplante neue Absatz soll dies transparent darstellen. 

 

 
 

6. Genehmigung außerplanmäßiger Ausgaben für die 1.250-Jahrfeier von Tegernbach 

Der Erste Bürgermeister regt außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von insgesamt 5.000 € für 
die 1.250-Jahrfeier von Tegernbach, die vom 20.06. – 21.06.2026 stattfinden soll, an. Die Aus-
gaben werden insbesondere für die Verpflegung und das Rahmenprogramm anfallen und wur-
den bisher nicht im Haushaltsplan veranschlagt. Der Gemeinderat muss über die Genehmi-
gung der außerplanmäßigen Ausgaben entscheiden. 
 

 
3 Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales, Bayerisches Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus: Informationen zu Ferienzeiten im Kontext des Rechtsanspruchs auf ganztägige 
Bildung und Betreuung für Kinder im Grundschulalter, Stand Dezember 2025, zu finden unter 
https://www.stmas.bayern.de/ganztagsbetreuung/index.php, aufgerufen am 02.04.2026. 

Beschluss: 
 
Die Gemeinde Rudelzhausen erlässt die Mittagsbetreuungssatzung in der vorgelegten Fas-
sung mit Inkrafttreten zum 01.08.2026 neu. 
 
Ergebnis: 16 : 0 Beschlussbuchnummer 30 / 2026 

https://www.stmas.bayern.de/ganztagsbetreuung/index.php


  Seite 6 

 

Auf Nachfrage von GR Linseisen sagt der Erste Bürgermeister, dass es ein Weinfest, einen 
Ehrenabend und einen Festgottesdienst geben wird. Die ersten Einladungen sind schon er-
gangen. 
 

 
 

7. Stellungnahme der Gemeinde Rudelzhausen zum 2. Entwurf des Netzentwicklungs-
plans Strom 2037/2045 (2025) der Firma TenneT 

Die Netzbetreiberfirma Tennet hat ein Entwicklungsprogramm für das Stromnetz erstellt. Die 
Gemeinde Rudelzhausen ist bezüglich der Stromtrasse P54 (Irsching – Zolling – Ottenhofen) 
von Berg her betroffen. Nach dem 1. Entwurf des Netzentwicklungsplans (kurz: NEP, Stand 
Dezember 2025) sollten bis 2045 auf der bestehenden Trasse mehr Leitungsseile aufgezogen 
werden. Es geht also nicht um eine neue Stromtrasse. Am 13.03.2026 legte die Firma TenneT 
einen 2. Entwurf des Netzentwicklungsplans vor. Die Firma TenneT führt dazu aus: 
 
Im Vergleich zum vorherigen NEP 2023 bildet der NEP 2025 eine größere Bandbreite an Sze-
narien ab:  
 

• Das Szenario A nimmt den geringsten Stromverbrauch mit höheren Anteilen und Importen 
von Wasserstoff sowie einem Ausbau erneuerbarer Energien unterhalb der gesetzlichen 
Ziele des EEG und des WindSeeG an. 

• Das Szenario B unterstellt eine effiziente Systemtransformation mit einem hohem Elektri-
fizierungsanteil – angelehnt an der Systementwicklungsstrategie sowie entlang der gesetz-
lichen Ziele zum Ausbau erneuerbarer Energien. 

• Das Szenario C unterstellt den höchsten Elektrifizierungsgrad bei hoher nationaler Souve-
ränität in der Wasserstoffherstellung. Der Ausbau an Erzeugung aus Wind (onshore) und 
Photovoltaik liegt oberhalb der gesetzlichen Ziele für den Ausbau erneuerbarer Energien. 

 
Die für die Gemeinde Rudelzhausen relevante Änderung des 2. Entwurfs im Vergleich zum 1. 
Entwurf beschreibt die Firma TenneT wie folgt: Außerdem ist das für den Kraftwerksanschluss 
in Zolling wichtige AC-Projekt P54 Irsching – Zolling – Ottenhofen, das im ersten Entwurf des 
NEP 2037/2045 (2025) nur im Langfristhorizont 2045 enthalten war, im zweiten Entwurf auch 
in den Szenarien A/B/C 2037 enthalten. Das Projekt soll nun also schon bis zum Jahr 2037 
realisiert werden.  
 
Die Bundesnetzagentur prüft laut der Firma TenneT nun die im NEP-Entwurf enthaltenen Maß-
nahmen und wird voraussichtlich im Sommer 2026 den Umweltbericht zum NEP veröffentli-
chen sowie eine erneute öffentliche Konsultation starten. 
 
Vorsorglich ist angedacht, dass die Gemeinde Rudelzhausen dennoch jetzt schon Stellung zu 
dem Vorhaben bezieht. Da das Gemeindegebiet gemäß dem NEP von keiner neuen Strom-
trasse betroffen ist, sondern lediglich von einer sogenannten Zu-/Umbeseilung einer bereits 
bestehenden Trasse, liegen der Gemeinde keine Anhaltspunkte vor, die zum derzeitigen 
Stand gegen das Vorhaben sprechen. Der Gemeinderat muss über die Abgabe einer Stellung-
nahme entscheiden. 

Beschluss: 
 
Der Gemeinderat genehmigt für das Jahr 2026 außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 
5.000 € für die 1.250-Jahrfeier von Tegernbach. 
 
Ergebnis: 16 : 0 Beschlussbuchnummer 31 / 2026 
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8. Mitteilungen des Bürgermeisters 

8.1 Freibad Tegernbach 

Das Wasser ist bereits eingelassen und die Pumpen und Sandfilter laufen seit dem 
20.04.2026. Die Chlorgasschulung für das Personal fand ebenfalls bereits statt. Nach der noch 
kommenden Wasserprobenentnahme wird die Freibadsaison eröffnet werden. 
 

8.2 Rückblick auf die Wahlzeit 2020 – 2026 

Der Erste Bürgermeister bedankt sich beim Gemeinderat für die harmonische Zusammenar-
beit. Die feierliche Verabschiedung der ausscheidenden Gemeinderatsmitglieder erfolgt im 
Sommer 2026. 
 

9. Fragen und Anträge 

Keine. 
 
 
 
gez. gez. 
………………………………......... …………………………………. 
Michael Krumbucher Lorenz Söckler 
Erster Bürgermeister Schriftführer 

Beschluss: 
 
Die Gemeinde Rudelzhausen erhebt keine Einwendungen gegen den Netzentwicklungs-
plan Strom 2037/2045 (2025) der Firma TenneT. 
 
Ergebnis: 16 : 0 Beschlussbuchnummer 32 / 2026 


